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Für das Neue Jahr 2008

wünscht der Vorstand des Stadtsportverbandes Neuss

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Vorständen

sowie den unzähligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern  

Erfolg und viel Freude bei der Arbeit im Sportverein.

Die Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes Neuss findet statt

am 4. März 2008 im Forum der Sparkasse Neuss.

Die schriftliche Einladung mit der Tagesordnung geht den Vereinen fristgerecht in den nächsten Wochen zu.  

Außerdem in dieser Ausgabe:

· Aufruf:  Vorschläge für Ehrungen auf der Jahreshauptversammlung

                     Als Handreichung: Ehrenordnung des SSV Neuss

   -    Aktion „Sport für alle  -  Hilfe für Sozialschwache“   

                    Wieder über 6000 Euro ausgezahlt

· Gesetzpaket fördert Ehrenamt

· Eine Alternative zum Wehrdienst

                   Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Sport
    -    Crosslauf-Meisterschaften der Neusser Schulen
                                                                                                            Für den Inhalt verantwortlich  

                                                                                                          Hans Hefner

                                                                                                          Referent Kommunikation

                                                                                                          im Stadtsportverband Neuss

Schon jetzt über Vorschläge nachdenken !

Ehrungen auf der Jahreshauptversammlung des SSV
Einer guten Tradition folgend, sollen anlässlich der nächsten Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes, die für den  4. März 2008 terminiert ist, wieder Damen und Herren aus Neusser Sportvereinen geehrt werden, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagiert haben. Vorschläge für Goldene oder Silberne Ehrennadeln können bis Ende Februar der SSV-Geschäftsstelle zugeleitet werden. Die für eine Ehrung erforderlichen Kriterien sind in der Ehrenordnung des SSV aufgelistet. Diese Ehrenordnung ist unter der Rubrik DOWNLOADS veröffentlicht. 

Bewährt hat sich in den letzten Jahren die von Vereinen gewünschte Praxis, die Ehrennadeln nicht anlässlich der SSV-Jahreshauptversammlung, sondern im Rahmen eines größeren Vereinsfestes zu verleihen. Falls Vereine dies wünschen, können sie dies der SSV-Geschäftsstelle mitteilen.  

Ehrenordnung des SSV Neuss

Die Ehrennadel des Stadtsportverbandes Neuss e.V. wird mit Urkunde auf Antrag der Vereine oder Verbände für langjährige verdienstvolle Vereinstätigkeit für den Sport im Stadtgebiet verliehen. Der oder die zu Ehrende sollte in der Regel 40 Jahre alt sein. 

Die Ehrennadel wird in Silber und Gold verliehen.

a) Silber, wenn mindestens 15-jährige Mitgliedschaft in Vorständen der Vereine, Verbände oder sonstigen sportlichen Organisationen nachgewiesen wird. 

b) Gold, wenn diese Tätigkeit 20 Jahre ausgeübt wurde.

Vieljährige Mitgliedschaft oder sportliche Wettkampferfolge allein gelten nicht als verdienstvolle Tätigkeit im Sinne dieser Ehrenordnung. Sie können aber bei der Gesamtwürdigung mit berücksichtigt werden. 

Ehrungsvorschläge können in besonderen Fällen auch von übergeordneten Gliederungen und Stellen eingereicht werden. Das gilt besonders für Ehrungen von Nichtmitgliedern des Stadtsportverbandes. 

Der Vorstand des Stadtsportverbandes entscheidet über den Antrag. Gegen die Ablehnung oder Zurückstellung eines Vorschlags ist kein Einspruch zulässig. Für die Verleihung werden keine Gebühren erhoben. Vorschläge sind spätestens sechs Wochen vor der Auszeichnung einzureichen. Im allgemeinen erfolgt die Ehrung im Rahmen der Mitgliederversammlung des SSV Neuss e.V.

Die Verleihung der Ehrennadel soll in würdiger und eindrucksvoller Form erfolgen. Die Namen der Geehrten werden in eine Ehrenliste des SSV Neuss aufgenommen.

Wieder über 6.000 Euro ausgezahlt

Der Stadtsportverband Neuss  hat im Rahmen seiner Aktion „Sport für alle – Hilfe für Sozialschwache“ zum achten Mal in Folge einen beachtlichen Betrag an Neusser Sportvereine ausgeschüttet. Insgesamt wurden an 16 Vereine über 6.000 Euro überwiesen. Damit unterstützt der Stadtsportverband Vereine, die sich in besonderem Maße sozial engagiert haben, indem sie durch Beitragsnachlass oder Beitragsbefreiung dazu beigetragen haben, dass Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien den Weg in den Sportverein gefunden haben oder dazu beigetragen haben, dass Kinder/Jugendliche aus finanziellen Gründen nicht den Verein haben verlassen müssen. Der Zuschuss soll den engagierten Vereinen ein wenig helfen und sie ermutigen, auch in Zukunft bedürftigen Kindern/Jugendlichen den Weg im Sportverein zu ebnen.  

Gesetzpaket fördert Ehrenamt

Die Zeit der Jahresabrechnungen naht, und daher könnte es hilfreich sein, auf einige Änderungen hinzuweisen, die im Laufe des Jahres in Kraft getreten sind. 

Die Änderungen betreffen das Einkommensteuergesetz (EstG) sowie die Abgabenordnung (AO) und gelten für gemeinnützige Organisationen, also auch für den Sport. Sie sind fast alle rückwirkend zum 1.Januar 2007 in Kraft getreten. Die Änderungen beziehen sich insbesondere auf

· den Übungsleiterfreibetrag. Dieser wurde von 1848,- Euro auf 2100,- Euro pro Kalenderjahr angehoben. 

· die Besteuerungsgrenzen für den Zweckbetrieb und den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Für den Zweckbetrieb ‚Sportliche Veranstaltungen’ (Eintrittsgelder, Sportkurse u.a.m.) sowie den steuerpflichtigen Geschäftsbetrieb (Verkauf von Speisen und Getränken, Werbeeinnahmen u.a.m.) ist die Besteuerungsgrenze für beide Sektoren von 30.678.- Euro auf 35.000,- Euro angehoben worden. 

· die Einführung einer steuerfreien Ehrenamtspauschale in Höhe von 500,- Euro pro Kalenderjahr für alle, die sich nebenberuflich im gemeinnützigen Bereich engagieren. 

· das Zuwendungsrecht (Spenden)

· die Anerkennung gemeinnütziger Zwecke

· die satzungsgemäße Vermögensbildung

Weitere Einzelheiten zu allen Änderungen finden Sie bei VIBSS, dem ServiceCenter Vereinsmanagement des LandesSportBundes (LSB) Nordrhein-Westfalen, 

                                        Friedrich-Alfred-Str. 25,  47055 Duisburg

                                        Service-Tel.:  01805-738-100

                                        Email: vibbs@lsb-nrw.de
                                        Online: www.vibss.de/
Eine Alternative zum Wehrdienst

Das freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Sport

Obwohl das Freiwillige Soziale Jahr im Sport kein Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis ist, gelten die arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften , z.B. (Jugend-) Arbeitsschutzgesetz u.s.w. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer darf keine angestellte Arbeitskraft ersetzen. 

Für die Bewerber des Freiwilligen Sozialen Jahres besteht kein Arbeitsplatzschutz, d.h. ein vorhergehendes Arbeitsverhältnis muss gekündigt werden, und es besteht kein Anspruch auf Wiedereinstellung. Dies gilt auch für Bewerber, die sich das Freiwillige Soziale Jahr als Zivildienst anrechnen lassen wollen. 

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) auf einen Blick:

· Die reguläre Wochenarbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

· Ein FSJ besteht in der Regel aus zwölf Monaten.

· Jedem/jeder FSJler/in stehen 26 Urlaubs- und 25 Bildungstage zu.

· Das Taschengeld liegt bei 300,- Euro pro Monat – plus Fortzahlung des Kindergeldes.

· Das FSJ dauert in der Regel vom 1. September bis zum 31. August.

Gut zu wissen:

· Es gibt etwa 160 anerkannte FSJ-Sportvereine und -verbände in NRW.

· Derzeit leisten über 130 junge Menschen ihr FSJ im Sport ab.

· 80 % dieser FSJler werden später als Trainer oder Übungsleiter übernommen. 

· Ein Großteil der Absolventen nutzt das Freiwillige Soziale Jahr als eine sinnvolle Alternative zum Wehrdienst. 

Weitere Informationen zum FSJ Förderungsgesetz finden Sie unter

http://www.bmfsfj.de/kategorien/gesetze.did=5262.html
Crosslauf-Meisterschaften der Neusser Schulen:

Ein großer Erfolg im zweiten Anlauf

Die Anfang November der schlechten Witterung zum Opfer gefallenen fünften Crosslauf-Meisterschaften der Neusser Schulen sind am 1.Dezember als Vorprogramm des traditionellen Nikolaus-Crosslaufes der Turngemeinde Neuss im Jahnstadion nachgeholt worden. Sie waren in jeder Hinsicht ein voller Erfolg – sportlich und organisatorisch. 

Als der veranstaltende Stadtsportverband in Verbindung mit den ausrichtenden Neusser  Leichtathletikvereinen wegen des gesundheitsgefährdenden schlechten Wetters absagen musste, bot Hans Peter Heinen, der Cheforganisator des TG-Nikolaus-Crosses, spontan an, die Schulmeisterschaften als gesonderte Veranstaltung vor dem Nikolaus-Cross abzuwickeln. 

Fast alle, die zum ersten Termin gemeldet waren, folgten auch der zweiten Einladung:  Schülerinnen und Schüler, Eltern und betreuende Lehrer. 

Rund 200 Kinder und Jugendliche aus acht Neusser Schulen – drei Gymnasien, drei Grundschulen, eine Realschule und eine Förderschule – lieferten sich mit Rieseneifer spannende Wettkämpfe und boten den interessierten ‚Spionen’ eine zweistündige Talentschau. Die ersten drei einer jeden Altersklasse erhielten Medaillen, die jeweils siegreiche Schulmannschaft einen Pokal. Die erfolgreichste Schule war die Dreikönigen-Grundschule, die auch die größte Gruppe im Teilnehmerfeld stellte.  

